
Aktuell

Seit dem 1. Januar ist das Bundes-
gesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG) in
Kraft getreten. Damit in Zusammen-
hang steht auch die Änderung von Art.
76 der Verordnung über die Invaliden-
versicherung, welche bestimmt, dass
die Verfügungen der IV-Stellen der zu-
ständigen Einrichtung der beruflichen
Vorsorge zuzustellen sind, soweit die
Verfügungen deren Leistungspflicht be-
rührt. Umstritten war dagegen bislang,
ob der Vorsorgeeinrichtung ein Mitwir-
kungsrecht im IV-Verfahren zusteht 
beziehungsweise ob die Feststellung ei-
ner invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit
durch die IV-Stelle ohne Mitwirkung der
Vorsorgeeinrichtung bindend sein kann.
Diese Frage ist übergangsrechtlich von
grosser Bedeutung und wurde nun in ei-
nem neuen Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts geklärt.

Entscheide einer IV-Stelle, in denen der Zeit-
punkt des Eintritts einer Arbeitsunfähigkeit
festgelegt wird, sind grundsätzlich auch für
die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge
verbindlich. Dies war nach bisheriger
Rechtsprechung im Wesentlichen nur dann
nicht der Fall, wenn die IV-rechtliche Be-
trachtung als offensichtlich unhaltbar er-
schien.1 In der Vergangenheit erfolgte die
Festlegung des fraglichen Zeitpunkts durch
die IV-Stelle, ohne dass die Vorsorgeein-
richtung sich dazu äussern konnte. Aller-
dings widersetzten sich Vorsorgeeinrich-
tungen nicht selten dem Leistungsbegehren
eines Versicherten, der sich auf den Ent-
scheid einer IV-Stelle berief.

Das Eidgenössische Versicherungs-
gericht erkannte nun2, dass die Festlegung
des massgebenden Zeitpunkts ohne Mit-
wirkung der Vorsorgeeinrichtung dem An-
spruch auf rechtliches Gehör nicht genüge.
Dem aus diesem Anspruch abgeleiteten
rechtsstaatlichen Minimalstandard ent-
spricht es, dass ein Rechtssubjekt eine von
einer Behörde verfügte Rechtsfolge nur
dann gegen sich gelten lassen muss, wenn

es vorgängig dazu angehört worden ist.
Dass eine Vorsorgeeinrichtung an die durch
die IV-Stelle erfolgte Festlegung des Invali-
ditätsgrads und namentlich des Eintritts der
invalidisierenden Arbeitsunfähigkeit gebun-
den sein soll, ohne im Verfahren von der IV-
Stelle einbezogen worden zu sein, ist mit
den Mindestanforderungen an ein faires Ver-
fahren nicht vereinbar. Das Korrektiv, wo-
nach die Bindungswirkung eines grundsätz-
lich ein Fait accompli darstellenden Ent-
scheids der IV-Stelle bei offensichtlicher
Unhaltbarkeit entfalle, ist nicht geeignet, et-
was an der Verletzung des rechtlichen Ge-
hörs und der daraus fliessenden Mitwir-
kungsrechte zu ändern. Entscheidend ist,
dass die Vorsorgeeinrichtung am Verfahren,
das zum verbindlichen Entscheid führt, teil-
nehmen und auf jeden tatsächlichen und
rechtlichen Fehler hinweisen kann.3 Dies be-
dingte nach bisheriger Rechtslage, dass die
IV-Stelle die Vorsorgeeinrichtung spätestens
im Vorbescheidverfahren4 in das Verfahren
einbeziehen musste.5

Das auf Anfang dieses Jahres in Kraft
getretene Bundesgesetz über den all-
gemeinen Teil des Sozialversicherungs-
rechts (ATSG) und die in diesem Zusam-
menhang erfolgten Anpassungen verschie-
dener Bestimmungen der Verordnung über
die Invalidenversicherung (IVV) sehen nun
eine verfassungskonforme Regelung aus-
drücklich vor. Die IV-Stellen sind gehalten,
die involvierten oder als solche in Betracht
fallenden Vorsorgeeinrichtungen zu ermit-
teln und spätestens anlässlich der Ver-
fügungseröffnung6 in das Verfahren ein-
zubeziehen.7

Pensionskasse mit neuer Rolle
In dieser Frage erstreckt sich der 

Geltungsbereich des ATSG auch auf Vor-
sorgeeinrichtungen. Nach dessen Art. 49 
Abs. 4 ist eine Verfügung eines Versiche-
rungsträgers, welche die Leistungspflicht
eines anderen Trägers betrifft, auch diesem
zu eröffnen. Als Partei im Sinne von Art. 34
ATSG steht dem von der Verfügung betrof-
fenen anderen Träger (der Vorsorgeeinrich-

tung) das Recht zu, Einsprache bezie-
hungsweise Beschwerde zu erheben.8 Das
verfassungskonforme Verfahren, wie es nun
auch im ATSG vorgesehen ist, führt dazu,
dass die Parteirollen in einem gerichtlichen
Verfahren vertauscht sind. Bisher klagte der
Versicherte gegen die eine Leistungspflicht
ablehnende Vorsorgeeinrichtung. Nach heu-
tiger Rechtslage ist es die Vorsorgeeinrich-
tung, die Einsprache erheben und Be-
schwerde ergreifen muss. 

Für die noch nach alter Praxis ohne
Mitwirkung der Einrichtung der beruflichen
Vorsorge durch Verfügung der IV-Stellen er-
folgten Festlegungen des Eintritts der invali-
disierenden Arbeitsunfähigkeit bedeutet das
Urteil des Eidgenössische Versicherungs-
gerichts, dass deren Feststellung des
massgebenden Zeitpunkts wegen Verlet-
zung des rechtlichen Gehörs keine Bin-
dungswirkung gegenüber der Vorsorgeein-
richtung zukommt. 

Der fragliche Zeitpunkt ist demzufolge
im Verfahren vor dem nach Art. 73 BVG zu-
ständigen Gericht unter Mitwirkung des Ver-
sicherten und der Vorsorgeeinrichtung zu er-
mitteln, und die sich daraus ergebenden
Sachverhaltsfeststellungen sind vom Gericht
nach allgemeinen Beweisgrundsätzen zu
würdigen. Wie oft Gerichte im Rahmen einer
solchen Beweiswürdigung zu anderen Er-
gebnissen gelangen werden, als wenn sie
von den Feststellungen der IV-Stelle nur bei
offensichtlicher Unhaltbarkeit abweichen
dürften, wird sich weisen.
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